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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.06.2001 

Geschäftszahl 

2000/16/0645 

Rechtssatz 

Die Verlängerung der Berufungsfrist setzt einen diesbezüglichen Antrag des Berufungswerbers voraus (Hinweis 
Ritz, BAO-Kommentar2, Rz 11 zu § 245 BAO). Eine Fristverlängerung von Amts wegen ist im Gesetz nicht 
vorgesehen. 


